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Mustersatzung einer GmbH
§ 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr
1. Die Gesellschaft trägt den Namen: [Name der Gesellschaft] GmbH.
2. Sitz der Gesellschaft ist [Ort].
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens
1. Gegenstand des Unternehmens ist [Beschreibung der Geschäftstätigkeit, z. B. Entwicklung und Vertrieb von Softwarelösungen, Beratung im Bereich … etc.].
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die dem Unternehmenszweck unmittelbar oder mittelbar dienen.
3. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Unternehmensverträge schließen.

§ 3 Stammkapital und Geschäftsanteile
1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt [z. B. 25.000 EUR].
2. Die Gesellschafter übernehmen die folgenden Geschäftsanteile:
· Gesellschafter A: [Betrag in EUR]
· Gesellschafter B: [Betrag in EUR]
3. Die Stammeinlagen sind in Geld zu erbringen, soweit nicht ausdrücklich Sachleistungen vereinbart sind.

§ 4 Geschäftsführung und Vertretung
1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
2. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich. Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.
3. Die Geschäftsführer haben die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden und sind an die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung gebunden.

§ 5 Gesellschafterversammlung
1. Die Gesellschafterversammlung beschließt über alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit nicht gesetzlich oder durch diese Satzung einem anderen Organ die Entscheidung übertragen ist.
2. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer einberufen.
3. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine Stimme.
4. Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit, soweit nicht Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit vorschreiben.

§ 6 Gewinnverwendung
1. Über die Verwendung des Jahresüberschusses entscheidet die Gesellschafterversammlung.
2. Ausschüttungen erfolgen nach Verhältnis der Geschäftsanteile, soweit nicht abweichend beschlossen.

§ 7 Abtretung und Veräußerung von Geschäftsanteilen
1. Die Abtretung oder Belastung von Geschäftsanteilen bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.
2. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden.
3. Ein Vorkaufsrecht der Mitgesellschafter kann vereinbart werden.

§ 8 Tod eines Gesellschafters
1. Im Falle des Todes eines Gesellschafters treten dessen Erben in die Gesellschafterstellung ein.
2. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, dass die Gesellschaft die Geschäftsanteile der Erben gegen Zahlung einer Abfindung einzieht oder auf Mitgesellschafter überträgt.
3. Die Abfindung entspricht dem Verkehrswert des Anteils, ermittelt auf Basis des zuletzt festgestellten Jahresabschlusses.


§ 9 Ausscheiden eines Gesellschafters
1. Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden.
2. In diesem Fall wird sein Geschäftsanteil eingezogen oder auf einen Mitgesellschafter übertragen, gegen Zahlung einer angemessenen Abfindung.

§ 10 Wettbewerbsverbot
1. Gesellschafter dürfen ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung keine unmittelbar oder mittelbar konkurrierenden Tätigkeiten ausüben.

§ 11 Bekanntmachungen
1. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 12 Schlussbestimmungen
1. Änderungen dieser Satzung bedürfen notarieller Beurkundung.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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